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 1. betont, daß die União Nacional para a Independência 
Total de Angola alle in Resolution 1127 (1997) festgelegten 
Verpflichtungen vollinhaltlich zu befolgen hat; 

 2. beschließt, daß das Inkrafttreten der in Ziffer 4 der 
Resolution 1127 (1997) aufgeführten Maßnahmen bis zum 
30. Oktober 1997, 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit, ausgesetzt 
wird; 

 3. bekräftigt seine Bereitschaft, die Verhängung der in 
Ziffer 2 genannten Maßnahmen zu überprüfen und die Ver-
hängung zusätzlicher Maßnahmen im Einklang mit den Zif-
fern 8 und 9 der Resolution 1127 (1997) zu prüfen; 

 4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

Auf der 3820. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3827. Sitzung am 29. Oktober 1997 beschloß 
der Sicherheitsrat, die Vertreter Angolas und Brasiliens ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Die Situation in Angola 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola 
(S/1997/807)"207. 

Resolution 1135 (1997) 
iteren Verzug umgehend zum 

Abschluß bringen müssen, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
17. Oktober 1997

208,  

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis darüber, daß seit 
dem Bericht des Generalsekretärs vom 24. September 1997206 
keine nennenswerten Fortschritte im Friedensprozeß in Angola 
erzielt werden konnten, 
 
207 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-second Year, Sup-
plement for October, November and December 1997. 
208 Ebd., Dokument S/1997/807. 

 entschieden mißbilligend, daß die União Nacional para a 
Independência Total de Angola ihren Verpflichtungen aus den 
"Acordos de Paz" und dem Protokoll von Lusaka sowie den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, insbesondere 
der Resolution 1127 (1997) vom 28. August 1997, nicht nach-
gekommen ist, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Angola in dieser kritischen 
Phase des Friedensprozesses spielt, 

A 

 1. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Angola bis zum 30. Januar 1998 zu ver-
längern, und ersucht den Generalsekretär, spätestens am 
13. Januar 1998 einen Bericht samt Empfehlungen über die 
Präsenz der Vereinten Nationen in Angola nach dem 
30. Januar 1998 vorzulegen; 

 2. macht sich die Empfehlung des Generalsekretärs in 
seinem Bericht vom 17. Oktober 1997 zu eigen, den Abzug der 
Militäreinheiten der Vereinten Nationen bis Ende November 
1997 aufzuschieben, gemäß dem in Ziffer 15 des Berichts be-
schriebenen Plan, und ersucht den Generalsekretär, spätestens 
am 8. Dezember 1997 über den Zeitplan für den wiederaufge-
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1997 um 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit im Einklang mit Zif-
fer 2 der Resolution 1130 (1997) vom 29. September 1997 in 
Kraft treten, und bekräftigt seine Bereitschaft, diese Maßnah-
men erneut zu überprüfen oder die Verhängung zusätzlicher 
Maßnahmen im Einklang mit den Ziffern 8 und 9 der Resolu-
tion 1127 (1997) zu erwägen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, anstelle der in Ziffer 8 
der Resolution 1127 (1997) genannten Berichte bis zum 
8. Dezember 1997 und danach alle neunzig Tage über die Be-
folgung aller in Ziffer 5 genannten Verpflichtungen durch die 
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